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 Verein Landschaftsschutz Platzenberg e.V.
DER PLATZENBERG

  
 
 
 
 
Drohgebärde statt Argumente  
In der Taunuszeitung vom 07.06.05 
("Platzenberg: Kontroverse wird heftiger") 
kündigt die Stadt Bad Homburg juristische 
Schritte gegen die erste Ausgabe des  
Platzenberg Kuriers an.  
Der Verein Landschaftsschutz Platzenberg 
hat alle Tatsachen korrekt dargestellt und 
läßt sich durch Drohgebärden der Stadt 
nicht in dem Grundrecht auf 
Meinungsfreiheit einschüchtern. Er fragt 
die Stadt, ob sie ihre Bürger in deren 
Bewertungen zu den städtischen 
Planungen zensieren will?  
 
Flächennutzungsplan zwingt (noch) zu 
einem Neubaugebiet 
Die Stadt gesteht im Bericht der TZ 
beschönigend zu, dass im 
Flächennutzungsplan "auch von einer 
Wohnbebauung die Rede" sei, und 
behauptet gleichzeitig, diese mit der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes zu 
verhindern.  

Korrekt ist aber, dass in den gültigen  
Flächennutzungsplan gerade auf Initiative 
der Stadt für Teile des Platzenberges und 
des vom Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 99 überplante Gebiet (siehe Rückseite) 
ein Neubaugebiet dort dargestellt wird, wo 
sich heute das wertvollste Naherholungs-
areal erstreckt. Dieser planerischen 
Vorgabe muss die Detailplanung der Stadt 
nach den Bestimmungen des Baugesetz-
buches in der groben Richtung folgen. 
Bauflächen im Flächennutzungsplan und 
Grünflächen im Bebauungsplan schließen 
sich daher gegenseitig aus. 
 

 
Erwiderung zur Stellungnahme  der  Stadt Bad Homburg zum Platzenberg Kurier 

 
 
 

Änderung des Flächennutzungsplanes 
Der Verein Landschaftsschutz Platzenberg 
fordert von den Stadtverordneten eine 
Initiative zur Streichung des  
Neubaugebietes aus dem Flächen-
nutzungsplan. Ohne eine solche 
Planänderung ist zu befürchten, dass die 
Fachaufsicht die Stadt zwingen wird, auch 
in dem Bebauungsplanentwurf ein 
Neubaugebiet auf dem Platzenberg 
festzusetzen. 
 
Kein Bedarf für die 
Veränderungssperre 
Die Stadt rechtfertigt die erlassene 
Veränderungssperre mit dem Neubau am 
Grünen Weg. Die Stadt gibt vor, dass sie 
die Bebauung am Grünen Weg auf Grund 
eines "speziellen Paragraphen aus dem 
Baugesetzbuch" genehmigen hätte 
müssen. Der Verein fragt, warum hat die 
Stadt nicht ihre Zustimmung zu dem 
Baugesuch mit dem Hinweis verweigert, 
dass der Neubau die öffentlichen Belange 
des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege und den Erholungswert 
beeinträchtige, das Orts- und Landschafts-
bild verunstalte und sich auch nicht in die 
Umgebung einfüge? 
Angesichts dieser milderen aber von der 
Stadt nicht genutzten Instrumente ist die 
Veränderungssperre ein unverhältnis-
mäßiger "Schlag mit dem Holzhammer". 
 

 

Daher halten wir die Sorge um den 
Platzenberg für berechtigt! 

…und übrigens ist der Verein Landschaftsschutz Platzenberg e.V. nach wie vor der Meinung,
dass das gesamte Platzenberg-Areal vollständig unangetastet bleiben muss! 
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